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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche bebauten oder unbebauten Grundstücke auf den Gemarkungsgebieten
der Städte Konstanz, Radolfzell und Singen befinden sich im Besitz des Landes
Baden-Württemberg?

2. Wo liegen die in Frage 1. genannten Grundstücke (unter Angabe ihrer Fläche,
Darstellung nach Gemeinde, Straße, Haus-/Flurstücknummer)?

3. Welche Grundstücke oder Immobilien können durch Abriss von Altbestand
oder Ähnlichem zusätzlich genutzt werden?

4. Bei welchen Grundstücken oder Immobilien ist die fortdauernde Nutzung nicht
eindeutig geregelt, sodass zum Stand heute mit ihrem Freiwerden gerechnet
werden muss?

5. Welche dieser Immobilien oder Grundstücke sind für die Nutzung als Wohn-
raum geeignet?

6. Welche dieser Immobilien oder Grundstücke eignen sich zur Schaffung von
neuem Wohnraum (Abriss respektive Neubau)?

7. Welche Maßnahmen hat sie getroffen, um dem knappen Wohnraum auch im
ländlichen Raum entgegenzuwirken?

04. 02. 2019

Keck FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Jürgen Keck FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen

Grundstücke und Gebäude in Landeseigentum mit Potenzial

für den Wohnungsbau im Landkreis Konstanz
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B e g r ü n d u n g

Der Wohnungsmarkt ist auch zum Teil im ländlichen Raum stark angespannt. Die
Preise für Mietwohnungen steigen. Im Landkreis Konstanz existieren verschiede-
ne Flächen, die sich in Landeseigentum befinden, die seit mehreren Jahren unge-
nutzt sind. Im Zuge der Nachverdichtung und der Schaffung sozialen Wohnraums
sollten solche leicht zu erwerbenden Flächen zuerst verwendet werden.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 21. März 2019 Nr. 4-3322.14/34 beantwortet das Ministerium
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche bebauten oder unbebauten Grundstücke auf dem Gemarkungsgebiet
der Städte Konstanz, Radolfzell und Singen befinden sich im Besitz des Landes
Baden-Württembergs?

2. Wo liegen die in Frage 1. genannten Grundstücke (unter Angabe ihrer Fläche,
Darstellung nach Gemeinde, Straße, Haus-/Flurstücknummer)?

Zu 1. und 2.:

Die landeseigenen Grundstücke, die sich auf den Gemarkungsgebieten der Städte
Konstanz, Radolfzell und Singen befinden, können der Anlage entnommen werden.

Im Hinblick auf eine mögliche Wohnbebauung wurde auf die Auflistung von lan-
deseigenen Grundstücken in Landschafts- und Naturschutzgebieten verzichtet.

3. Welche Grundstücke oder Immobilien können durch Abriss von Altbestand
oder Ähnlichem zusätzlich genutzt werden?

4. Bei welchen Grundstücken oder Immobilien ist die fortdauernde Nutzung nicht
eindeutig geregelt, sodass zum Stand heute mit ihrem Freiwerden gerecht wer-
den muss?

5. Welche dieser Immobilien oder Grundstücke sind für die Nutzung als Wohn-
raum geeignet?

6. Welche dieser Immobilien oder Grundstücke eignen sich zur Schaffung von
neuem Wohnraum (Abriss respektive Neubau)?

Zu 3. bis 6.:

Von den landeseigenen Grundstücken kommen für eine Wohnbebauung zwei der-
zeit landwirtschaftlich genutzte Flächen auf der Gemarkung Konstanz in Betracht:

Die Flächen im Gewann Gerstäcker (Flurstücknummer 8338) mit einer Gesamt-
fläche von 1.633 m² sowie im Gebiet Ziegelhütte (Flurstücknummer 1212/31) mit
einer Gesamtfläche von 3.394 m² sind im Handlungsprogramm „Wohnen“ der
Stadt Konstanz als Baufläche vorgesehen. Ein Anteil von je 60 % der Grundstück-
flächen (4.083 m² bzw. 8.484 m²) wurden bereits in den vergangenen Jahren an
die Stadt Konstanz veräußert. Es ist geplant, mit den restlichen Fläche im „Ge-
wann Gerstäcker“ an der Umlegung teilzunehmen bzw. dem Wunsch der Stadt
Konstanz zu entsprechen und das Grundstück „Ziegelhütte“ an die Stadt zu ver-
äußern, die dort geförderten Wohnungsbau und Wohnungsbau im mittleren Seg-
ment sowie für besondere Wohnformen (insbes. Baugruppen) plant.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Von den landeseigenen bebauten Immobilien ist derzeit nur eine zur Schaffung
für neuen Wohnraum geeignet. Es handelt sich hierbei um die 1.228 m² große Im-
mobilie „Untertorstr. 10“ in Radolfzell, die derzeit an die Stadt Radolfzell und
 eine Notarin vermietet ist.

7. Welche Maßnahmen hat sie getroffen, um den knappen Wohnraum auch im
ländlichen Raum entgegenzuwirken?

Zu 7.:

Die Landesregierung ist bestrebt, gerade zugunsten einkommensschwächerer Haus -
halte die Schaffung sozial gebundenen Wohnraums zu unterstützen. Dabei stehen
der Neubau von Sozialmietwohnraum und die Begründung von Wohneigentum
auch für sog. Schwellenhaushalte im Vordergrund. Ab dem Förderprogramm
Wohnungsbau BW 2017 wurden die Förderbemühungen nicht nur mit einem
deutlich erhöhten Verfügungsrahmen (250 Mio. Euro) unterlegt, sondern unter
Mitwirkung der Expertinnen und Experten der Wohnraum-Allianz auch program-
matische Änderungen bei den Förderrichtlinien vorgenommen, die in der sozialen
Mietwohnraumförderung neben einer Ausweitung der Gebietskulisse u. a. auch
auf eine Verlängerung der Sozialbindungsdauer zielen. 

Die Bewilligungsstelle hat die Förderbereiche der Landeswohnraumförderung für
die Städte Konstanz, Radolfzell und Singen sowie den Landkreis Konstanz im
Übrigen jeweils beginnend mit dem Kalenderjahr 2015 ausgewertet und diese
Auswertungen tabellarisch aufbereitet (siehe Anlagen). Die Einbeziehung des
Landkreises Konstanz erfolgt im Hinblick auf eine Bewertung des „ländlichen
Raums“. 

Der jeweils ausgewertete Zeitraum endet mit einem aktuellen Stand des Jahres
2019 (14. Februar 2019) und erfasst damit auch das derzeit geltende Programm
Wohnungsbau BW 2018/2019. Der Auswertung zugrunde gelegt wurden die bis
zum genannten Zeitpunkt erteilten Förderzusagen, damit die Bewilligungen durch
die Förderbank, mit denen die Antragstellerinnen und Antragsteller einen An-
spruch auf die Gewährung der Förderung erhalten. Eine jahresbezogene Angabe
erfolgt somit nur dann, wenn der Beantragung von Förderangeboten mit einer Be-
scheidung (Förderzusage/Bewilligung) entsprochen wurde. Das kann dazu führen,
dass auch aus dem Programm für das Jahr 2018 noch nicht alle Förderanträge
lückenlos berücksichtigt werden konnten. Gleichwohl vermittelt die tabellarische
Darstellung einen umfassenden Überblick über das dortige Fördergeschehen.

Für die Stadt Konstanz lässt die Auswertung im Bereich der Eigentumsförderung
eine überschaubare Nachfrage erkennen. Demgegenüber werden im Erhebungs-
zeitraum Bewilligungen größeren Umfangs für den geförderten Mietwohnungs-
neubau registriert. 

Für die Gemeinde Radolfzell kann im Erhebungszeitraum eine schwankende An-
zahl erteilter Bewilligungen in der Eigentumsförderung festgestellt werden. Hinzu
tritt eine Modernisierungsförderung zugunsten von Wohneigentümergemein-
schaften.

Für die Stadt Singen kann die jährliche Präsenz von Bewilligungen in der Eigen-
tumsförderung festgestellt werden. Demgegenüber konnte im Erhebungszeitraum
allein im Jahr 2018 eine Bewilligung zur Förderung des Mietwohnungsneubaus
ausgesprochen werden.

Für den Landkreis Konstanz im Übrigen (ohne die genannten Städte) kann festge-
stellt werden, dass die Förderung insgesamt funktioniert und angenommen wird.
Bewilligungen wurden in allen maßgeblichen Förderbereichen erteilt, wobei ne-
ben einem stetigen Anstieg der Bewilligungen in der Eigentumsförderung auch
die Präsenz der Mietwohnraumförderung im Erhebungszeitraum zu beachten ist. 

Dr. Splett

Staatssekretärin
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